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FAHRBARES GERÄT

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zuführ-
einrichtung zur Speisung eines auf einer Fahrfläche fahr-
baren Geräts mit einem durch eine Zuführleitung zuführ-
baren Gut. Die Zuführeinrichtung umfasst auch einen
Stecker mit mindestens einem elektrischen Steckerkon-
taktelement, der sich zum freien Steckerende hin entlang
einer Steckerachse erstreckt und mit einer Steckerauf-
nahme des fahrbaren Geräts durch eine lineare Füge-
bewegung koppelbar ist. Die Zuführeinrichtung umfasst
zudem eine Zuführleitung mit einem Ventil und erkennt
einen gekoppelten Zustand des Steckers mit der Stecke-
raufnahme mittels elektrischem Steckerkontaktelement.
Bei gekoppeltem Zustand ist das Ventil der Zuführleitung
betätigbar. Die Zuführeinrichtung umfasst einen Rüssel,
eine Zuführhalterung, eine Bewegungsvorrichtung und
ein Erkennungssystem, wobei der Rüssel an der Zuführ-
leitung angeordnet ist und zum freien Rüsselende hin
entlang einer Rüsselachse verläuft und mit einem Ein-
lassstutzen des fahrbaren Geräts koppelbar ist. Die Zu-
führhalterung hält den Rüssel und den Stecker in relativ
zueinander definierter Position und Ausrichtung so, dass
beim Koppeln des Steckers mit der Steckeraufnahme
der Rüssel mit dem Einlassstutzen koppelt. Die Bewe-
gungsvorrichtung macht die Zuführhalterung mit Stecker
und Rüssel zumindest höhenverstellbar und in Richtung
der Fügebewegung entlang einer Fügeachse bewegbar.
Ein Erkennungssystem ermittelt eine Position und Aus-
richtung der Steckeraufnahme basierend auf Erken-
nungsmerkmalen der Steckeraufnahme. Die Zuführein-
richtung ist dazu ausgelegt basierend auf der ermittelten
Position und Ausrichtung der Steckeraufnahme den Ste-
cker durch eine lineare Fügebewegung entlang der Fü-
geachse mit der Steckeraufnahme und dadurch den Rüs-

sel mit dem Einlassstutzen zu koppeln. Die Erfindung
betrifft auch ein fahrbares Gerät.
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Beschreibung

- TECHNISCHES GEBIET -

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zuführeinrichtung zur
Speisung eines fahrbaren Geräts mit einem durch eine
Zuführleitung zuführbaren Gut, ein fahrbares Gerät das
über die Zuführeinrichtung speisbar ist und ein System
aufweisend die Zuführeinrichtung und das fahrbare Ge-
rät.

- HINTERGRUND -

[0002] Automatisiert geführte Fahrzeuge (AGV), wie
beispielsweise selbstfahrende Nassreinigungsroboter,
Bearbeitungsmaschinen, Austragsgeräte oder Trans-
portfahrzeuge usw. kommen in den unterschiedlichsten
Bereichen zum Einsatz. Damit solche AGV’s optimal ein-
gesetzt werden können, sollten die Phasen des autono-
men Betriebs möglichst langandauernd sein. Mitunter
entscheidend für die erzielbare Dauer einer solchen Pha-
se ist die Erschöpfungscharakteristik des AGV’s. In die-
sem Zusammenhang sind Lösungen mit fix positionier-
ten Andockstationen zum Zuführen eines Verbrauchs-
guts bekannt. Dabei können die AGVs aus eigener Kraft
mit der Andockstation koppeln. Je nach Art des AGV’s
ist der autonome Betrieb dadurch limitiert, dass ein Nach-
füllen eines Verbrauchsguts mittels einer solchen An-
dockstation nicht zweckmässig ist und deshalb zwingend
manuelle Schritte erfordert. Beispielsweise kann ein
AGV dazu dienen Verbrauchsgut zu transportieren oder
benötigt Verbrauchsgut zur erfolgreichen Erfüllung sei-
ner Aufgabe. Ein autonom betriebener Reinigungs- oder
Bodenbehandlungsroboter verbraucht im Betrieb bspw.
Wasser und/oder Reinigungsflüssigkeit. Damit ein sol-
cher Reinigungs- oder Bodenbehandlungsroboter mög-
lichst lange autonom betrieben werden kann ist eine au-
tonome Zuführung zumindest von Wasser entscheidend.
[0003] Üblicherweise werden zur Speisung von AGV’s
mit benötigtem Gut, sei es Strom oder auch fluidbasiertes
Gut bzw. Gut mit Fliesseigenschaften wie bspw. Wasser
oder eine Emulsion bzw. Schüttgut, Systeme verwendet,
in welchen das AGV mit einer fix installierten Andocksta-
tion zusammenarbeitet. Bei solchen Systemen steuert
das AGV, sobald entsprechendes Gut benötigt wird, zur
Andockstation und nutzt seinen Antrieb, um mit der An-
dockstation in einen gekoppelten Zustand zu koppeln.
Ein Beispiel eines solchen Systems zur Bodenbehand-
lung ist in der WO2017/190784 beschrieben. Das Sys-
tem weist einen Bodenbehandlungsroboter und eine fix
installierte Andockstation auf. Dabei sind Anschlussele-
mente jeweils an einer bestimmten Position am Boden-
behandlungsroboter und an einer zu dieser Position kor-
respondierenden Position an der Andockstation ange-
ordnet. Zur Kopplung verfährt der Reinigungsroboter auf
der Aufstellfläche oder Fahrfläche und positioniert sich
vor der Andockstation. Nach abgeschlossener Vorposi-
tionierung erfolgt die eigentliche Kopplungsbewegung in-

dem der Reinigungsroboter in eine Richtung parallel zur
Aufstellfläche bis auf Anschlag an die Andockstation ran-
fährt. Für eine erfolgreiche Kopplung ist es zwingend er-
forderlich, dass die Anschlusselemente parallel zur Auf-
stellfläche fluchten. Um dies zu erreichen, müssen die
korrespondierenden Anschlusselemente horizontal aus-
gerichtet auf gleicher Höhe präzise aufeinander abge-
stimmt sein. Dabei geben die Höhe und die horizontale
Ausrichtung der Anschlusselemente an der Andocksta-
tion zwingend die Position und Ausrichtung der korres-
pondierenden Anschlusselemente am Reinigungsrobo-
ter vor oder umgekehrt.
[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine
Zuführeinrichtung und ein fahrbares Gerät bereitzustel-
len die im Aufbau und im Zusammenwirken weniger ein-
geschränkt sind und gleichzeitig eine einfachere und si-
cherere Kopplung ermöglichen.
[0005] Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnen-
den Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst, wo-
bei vorteilhafte bzw. spezifische Ausführungsformen zur
Lösung der Aufgabe durch die kennzeichnenden Merk-
male der abhängigen Ansprüche realisierbar sind.

- BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG -

[0006] In einem ersten erfinderischen Schritt wird er-
kannt, dass es bei herkömmlichen Systemen, die eine
Andockstation verwenden, um ein fahrbares Gerät zu
speisen, stark einschränkend ist, dass die Andockstation
nur mit einer einzigen spezifischen und vordefinierten
Anordnung von Anschlusselementen am fahrbaren Ge-
rät mit einer horizontalen Kopplungsrichtung zusammen-
wirken kann. In der Anwendung bedeutet das, dass für
voneinander abweichende Anordnungen der Anschlus-
selemente an fahrbaren Geräten zwingend entspre-
chend unterschiedliche Andockstationen verwendet
werden müssen auch wenn im Endergebnis dasselbe
Gut zugeführt wird. Des Weiteren kann die bei bekannten
Andockstationen vorgegebene horizontale Kopplungs-
richtung beim Zuführen von Gütern, insbesondere bei
Flüssigkeiten, hohe Anforderungen an die Abdichtung
stellen, wenn ein unerwünschtes Austreten sicher ver-
hindert werden soll.
[0007] In einem weiteren erfinderischen Schritt wird er-
kannt, dass es bei herkömmlichen Systemen, die eine
Andockstation verwenden um ein fahrbares Gerät zu
speisen, ein kaum lösbares Problem darstellt, für die Si-
cherheit zu garantieren, dass Objekte oder beispielswei-
se Kinder, die sich unvorgesehen zwischen dem fahrba-
ren Gerät und der Andockstation befinden, im Zuge einer
Kopplung nicht gequetscht werden. Dies scheint speziell
bei Systemen relevant zu sein, bei welchen das fahrbare
Gerät eine beachtliche Masse hat und deshalb bei der
Kopplungsbewegung entsprechend hohe Kräfte wirken.
Auch für seltene Schäden ergeben sich unerwünschte
Haftungsfragen.
[0008] Die vorliegende Erfindung betrifft somit eine Zu-
führeinrichtung zur Speisung eines auf einer Fahrfläche
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fahrbaren Geräts mit einem durch eine Zuführleitung, ins-
besondere Rohrleitung, zuführbaren Gut. Die Zuführein-
richtung umfasst auch einen Stecker mit mindestens ei-
nem elektrischen Steckerkontaktelement, der sich zum
freien Steckerende hin entlang einer Steckerachse er-
streckt und mit einer Steckeraufnahme des fahrbaren
Geräts durch eine lineare Fügebewegung koppelbar ist.
Die Zuführeinrichtung umfasst zudem eine Zuführleitung
mit einem Ventil und erkennt einen gekoppelten Zustand
des Steckers mit der Steckeraufnahme mittels elektri-
schem Steckerkontaktelement. Bei gekoppeltem Zu-
stand ist das Ventil der Zuführleitung betätigbar. Die Zu-
führeinrichtung umfasst einen Rüssel, eine Zuführhalte-
rung, eine Bewegungsvorrichtung und ein Erkennungs-
system, wobei der Rüssel an der Zuführleitung angeord-
net ist und zum freien Rüsselende hin entlang einer Rüs-
selachse verläuft und mit einem Einlassstutzen des fahr-
baren Geräts koppelbar ist. Die Zuführhalterung hält den
Rüssel und den Stecker in relativ zueinander definierter
Position und Ausrichtung so, dass beim Koppeln des Ste-
ckers mit der Steckeraufnahme der Rüssel mit dem Ein-
lassstutzen koppelt. Die Bewegungsvorrichtung macht
die Zuführhalterung mit Stecker und Rüssel zumindest
höhenverstellbar und in Richtung der Fügebewegung
entlang einer Fügeachse bewegbar. Ein Erkennungssys-
tem ist dazu konfiguriert eine Position und Ausrichtung
der Steckeraufnahme basierend auf Erkennungsmerk-
malen der Steckeraufnahme zu ermitteln. Die Zuführein-
richtung ist dazu ausgelegt basierend auf der ermittelten
Position und Ausrichtung der Steckeraufnahme den Ste-
cker durch eine lineare Fügebewegung entlang der Fü-
geachse mit der Steckeraufnahme und dadurch den Rüs-
sel mit dem Einlassstutzen zu koppeln.
[0009] Ein Vorteil der erfindungsgemässen Zuführein-
richtung ergibt sich daraus, dass der Rüssel und der Ste-
cker von der Zuführhalterung in einer bestimmten relati-
ven Position und Ausrichtung zueinander gehalten wer-
den und die Zuführhalterung durch die Bewegungsvor-
richtung bewegbar ist. Dadurch ermöglicht die erfin-
dungsgemässe Zuführeinrichtung eine Speisung von
fahrbaren Geräten, die dahingehend weniger einge-
schränkt ist, dass für unterschiedliche Geräte mit jeweils
unterschiedlicher Anordnung der Anschlusselemente
am Gerät, bspw. auf verschiedenen Höhen, dieselbe Zu-
führeinrichtung verwendet werden kann. Dabei wird eine
Bewegbarkeit der Anschlusselemente Stecker und Rüs-
sel durch die Bewegungsvorrichtung bereitgestellt. Die
Bewegungsvorrichtung kann in einer vorteilhaften Aus-
führung eine Bewegbarkeit der Anschlusselemente in
drei verschiedene Richtungen (translatorische Freiheits-
grade) und um eine oder gegebenenfalls zwei Drehach-
sen (rotatorische Freiheitsgrade) bereitstellen. Die trans-
latorischen Freiheitsgrade ermöglichen dabei eine Be-
wegbarkeit des Steckers und des Rüssels in der Höhe
bezogen auf eine Fahrfläche, auf der das fahrbare Gerät
fährt, und in einer zur Fahrfläche parallelen Ebene. Die
rotatorischen Freiheitsgrade ermöglichen eine Beweg-
barkeit der Anschlusselemente um eine Rotationsachse,

welche parallel zur Fahrfläche verläuft oder gegebenen-
falls senkrecht zur Fahrfläche steht. Eine Bewegbarkeit
um eine parallel zur Fahrfläche verlaufenden Rotations-
achse ermöglicht eine Neigung des Steckers und Rüs-
sels zur Fahrfläche hin. Dadurch ist es der Zuführeinrich-
tung möglich den Stecker und den Rüssel mit der korre-
spondierenden Steckeraufnahme und dem korrespon-
dierenden Einlassstutzen zu koppeln und zwar unabhän-
gig von deren Höhe und Ausrichtung am fahrbaren Gerät.
Mit der einstellbaren Neigung kann bspw. beim Zuführen
von Flüssigkeit auf aufwändige Dichtungen verzichtet
werden, bzw. ein unerwünschtes Austreten verhindert
werden.
[0010] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemässen
Zuführeinrichtung ergibt sich daraus, dass die zur Kopp-
lung nötige Bewegung über die Bewegungsvorrichtung
und somit über die Bewegung der Zuführhalterung mit
den Anschlusselementen ausgeführt wird. Dadurch wird
eine im Vergleich zu Systemen mit einer Andockstation,
sicherere Kopplungsbewegung ermöglicht, da die Kopp-
lungsbewegung durch die Bewegungsvorrichtung und
somit durch die Bewegung der Anschlusselemente Rüs-
sel und Stecker ausgeführt wird. Aufgrund der geringen
bewegten Masse im Vergleich zu derjenigen eines fahr-
baren Geräts, bspw. eines Reinigungsroboters, lässt
sich der Kopplungsvorgang bzw. die Kopplungsbewe-
gung kontrollierter und insbesondere durch Einsatz ge-
ringerer Kräfte steuern. Dadurch kann eine Quetschung
von Objekten die sich zwischen den zu koppelnden An-
schlusselementen befinden verhindert werden.
[0011] Die erfindungsgemässe Zuführeinrichtung
kann bspw. dazu dienen einem fahrbaren Gerät als Ver-
braucher, fluidbasiertes Gut bzw. Gut mit Fliesseigen-
schaften als Verbrauchsgut über die Zuführleitung und
den Rüssel zuzuführen. Dabei ist der Rüssel als End-
stück der Zuführleitung ausgebildet und dient der Kopp-
lung mit dem Einlassstutzen, sodass fluidbasiertes Gut
bzw. Gut mit Fliesseigenschaften über die Zuführleitung
und den Rüssel dem fahrbaren Gerät zuführbar ist. Eben-
so kann die erfindungsgemässe Zuführeinrichtung dazu
dienen bei Bedarf ausschliesslich fluidbasiertes Gut bzw.
Gut mit Fliesseigenschaften, ausschliesslich elektri-
schen Strom, bspw. zur Aufladung eines Akkus, und
auch fluidbasiertes Gut/Gut mit Fliesseigenschaften
gleichzeitig mit elektrischem Strom dem fahrbaren Gerät
zuzuführen.
[0012] Der Stecker der Zuführeinrichtung kann vorteil-
hafterweise ein Stromstecker sein der dazu ausgelegt ist
Strom zuzuführen und zu diesem Zwecke bspw. männ-
liche Steckerkontaktelemente aufweist. Diese männli-
chen Steckerkontaktelemente, bspw. Kontaktstifte kön-
nen von einer hülsenförmigen Schutzhülle umgeben
sein, sodass die Kontaktstifte aus Sicherheitsgründen
zur Berührung nicht frei zugänglich sind. Das Gegen-
stück zum Stecker der Zuführeinrichtung befindet sich
am fahrbaren Gerät und wird durch die Steckeraufnahme
gebildet. Dabei bilden die elektrischen Steckeraufnah-
mekontaktelemente der Steckeraufnahme Vertiefungen,
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in welche die elektrischen Steckerkontaktelemente des
Steckers eingeführt werden. Es ist auch eine Anordnung
denkbar, bei welcher Stecker und Steckeraufnahme ver-
tauscht angeordnet sind, bspw. der Stecker am fahrba-
ren Gerät und die Steckeraufnahme an der Zuführein-
richtung angeordnet ist. Die lineare Fügebewegung be-
zieht sich dabei auf das Einstecken des Steckers in die
Steckeraufnahme und der gekoppelte Zustand auf den
Zustand in welchem der Stecker auf Anschlag in die Ste-
ckeraufnahme gesteckt ist. Die lineare Fügebewegung
wird dabei massgeblich durch die Führungswandung des
Steckers und diejenige der Steckeraufnahme mitbe-
stimmt.
[0013] Die Steckeraufnahme, die am fahrbaren Gerät
angebracht ist, weist typischerweise zu den männlichen
Steckerkontaktelementen des Steckers korrespondie-
rende weibliche Steckeraufnahmekontaktelemente auf.
Die weiblichen Steckeraufnahmekontaktelemente kön-
nen dann Erkennungsmerkmale der Steckeraufnahme
sein, da diese aufgrund bspw. ihrer Form oder Anord-
nung relativ zueinander eine Position und Ausrichtung
der Steckeraufnahme für das Erkennungssystem er-
kennbar machen.
[0014] Das Erkennungssystem kann vorteilhafterwei-
se auf Prinzipien der Bildaufnahme und Bilderkennung
basieren, wobei eine Position und Ausrichtung der Ste-
ckeraufnahme anhand von in aufgenommenen Bildern
erkannten Erkennungsmerkmalen ermittelt wird.
[0015] Die Zuführleitung der Zuführeinrichtung kann
rohr- bzw. schlauchförmig sein, wobei über die Zuführ-
leitung fluidbasiertes Gut bzw. Gut mit Fliesseigenschaf-
ten dem fahrbaren Gerät zuführbar ist und ein Ende der
Zuführleitung durch den Rüssel gebildet wird. Das ande-
re Ende der Zuführleitung kann dann beispielsweise mit
einem fest installierten Gut-Versorgungssystem (Was-
serversorgung eines Gebäudes) oder einem Gut-Vor-
ratsbehälter verbunden sein. Die Zuführleitung hat ein
Ventil, das bspw. durch die Zuführeinrichtung betätigbar
ist. Das Ventil kann im einfachsten Fall eine Offenstellung
und eine Geschlossenstellung einnehmen, wobei zwi-
schen den Stellungen hin- und hergewechselt werden
kann. In der Offenstellung ist das Gut über die Zuführlei-
tung zuführbar und in der Geschlossenstellung wird dies
verhindert. Das Ventil befindet sich vorzugsweise im Be-
reich der Zuführhalterung, wo der Rüssel gehalten wird.
[0016] Die Zuführeinrichtung kann einen gekoppelten
Zustand bspw. dadurch erkennen, dass zwischen einem
elektrischen Steckerkontaktelement des Steckers und
einem elektrischen Steckeraufnahmekontaktelement
der Steckeraufnahme Kontakt hergestellt ist, wobei die
Herstellung eines Kontakts zwischen den Kontaktele-
menten nur in gekoppeltem Zustand möglich ist.
[0017] Der Rüssel bildet das Endstück der Zuführlei-
tung und wird in den Einlassstutzen eingeführt. Dabei ist
der Rüssel und der Einlassstutzen in einem gekoppelten
Zustand, wenn der Stecker und die Steckeraufnahme in
einem gekoppelten Zustand sind. Im gekoppelten Zu-
stand ist der Rüssel in den Einlassstutzen eingeführt und

eine Fluidverbindung zur Zuführung von einem Gut über
die Zuführleitung ist herstellbar. Der Rüssel kann gege-
benenfalls auch eine oder mehrere Dichtungen aufwei-
sen, welche eine dichtere bzw. formschlüssigere Kopp-
lung von Rüssel und Einlassstutzen ermöglichen.
[0018] Die Zuführhalterung ist erfindungsgemäss so
ausgebildet, dass sie den Stecker und den Rüssel so
hält, dass bei der Kopplung des Steckers mit der Stecke-
raufnahme der Rüssel in den Einlassstutzen eingeführt
wird und dass die Kopplung des Steckers mit der Ste-
ckeraufnahme mit der Kopplung des Rüssels mit dem
Einlassstutzen einhergeht.
[0019] Die Bewegungsvorrichtung kann vorteilhafter-
weise durch einen Roboterarm gebildet werden, der hö-
henverstellbar an einer Basisplatte angebracht ist und
mindestens ein Armsegment aufweist. Das Armsegment
ist dann um eine Rotationsachse schwenkbar an der Ba-
sisplatte befestigt, wobei im Falle mehrerer Armsegmen-
te diese je um eine Rotationsachse schwenkbar mitein-
ander verbunden sind. Die Zuführhalterung kann vorteil-
hafterweise um mindestens zwei zueinander orthogonal
angeordnete Rotationsachsen schwenk- bzw. rotierbar
an einem äussersten Bereich eines Armsegments ange-
bracht sein.
[0020] Die Zuführeinrichtung ist erfindungsgemäss
dazu ausgelegt mittels des Erkennungssystems die Po-
sition und Ausrichtung der Steckeraufnahme zu ermit-
teln. Basierend darauf ermöglicht die Bewegungsvorrich-
tung eine lineare Bewegung der Zuführhalterung entlang
der Fügeachse zur Kopplung des Steckers mit der Ste-
ckeraufnahme, wodurch die Kopplung des Rüssels mit
dem Einlassstutzen einhergeht.
[0021] Die Zuführeinrichtung weist eine Steuerung auf
zur teil- oder vollautomatischen Bewegung der Zuführ-
halterung. Die Steuerung ist mit Antriebseinheiten, wel-
che die Dreh bzw. Schwenkbarkeit der Zuführhalterung
automatisch bereitstellen über eine Steuerleitung ver-
bunden. Ebenso ist die Steuerung mit dem Erkennungs-
system zur Erkennung einer Position und Ausrichtung
der Steckeraufnahme kommunikativ verbunden. Dabei
ist das Ventil der Zuführleitung ebenfalls über eine Steu-
erleitung mit der Steuerung der Zuführeinrichtung zu des-
sen Betätigung verbunden. Des Weiteren kann der Ste-
cker dazu ausgelegt sein in gekoppeltem Zustand über
ein oder mehrere elektrische Steckerkontaktelemente ei-
ne kommunikative Verbindung zu einer Steuerung des
fahrbaren Geräts zu ermöglichen, sodass die Steuerung
der Zuführeinrichtung mit der Steuerung des fahrbaren
Geräts im Rahmen der Speisung des fahrbaren Geräts
zusammenwirken kann.
[0022] Gemäss einer spezifischen Ausführungsform
der Zuführeinrichtung kann die Zuführhalterung den Rüs-
sel und den Stecker mit paralleler Ausrichtung der Rüs-
selachse zur Steckerachse halten.
[0023] Gemäss einer weiteren Ausführungsform der
Zuführeinrichtung ist es bei paralleler Ausrichtung der
Rüsselachse zu der Steckerachse besonders vorteilhaft,
wenn die Fügeachse in Richtung der Fügebewegung zur
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Fahrfläche des fahrbaren Geräts hin geneigt verläuft, ins-
besondere unter einem Neigungswinkel im Bereich von
12° bis 32°. Besonders vorteilhaft ist hier ein Neigungs-
winkel von um die 22°. Durch diese geneigte Ausrichtung
der Fügeachse wird die Speisung des fahrbaren Geräts
mit einem bspw. fluidartigen Gut dahingehend verein-
facht, dass die Anforderungen an eine formschlüssige
Kopplung des Rüssels mit dem Einlassstutzen herabge-
setzt sind und ein Rückfliessen des fluidartigen Guts aus
dem Einfüllstutzen zurück in den Rüssel, oder in die Um-
gebung verhindert wird.
[0024] Gemäss einer weiteren spezifischen Ausfüh-
rungsform ist die Zuführeinrichtung dazu konfiguriert ba-
sierend auf der ermittelten Position und Ausrichtung der
Steckeraufnahme die Fügeachse zu bestimmen, wobei
die Bewegungsvorrichtung dazu ausgelegt ist, die Zu-
führhalterung mit Stecker und Rüssel entlang der be-
stimmten Fügeachse bewegbar zu machen. Dabei kann
bspw. basierend auf der Erkennung der Erkennungs-
merkmale der Steckeraufnahme in einem aufgenomme-
nen Bild und der bekannten Ausgestaltung ebendieser
Steckeraufnahme auf die Ausrichtung der Steckerauf-
nahme am fahrbaren Gerät geschlossen werden. Basie-
rend auf der so ermittelten Ausrichtung kann dann die
Fügeachse bestimmt werden. Dies ermöglicht, dass der
Stecker und der Rüssel derselben Zuführeinrichtung mit
Steckeraufnahmen und Einlassstutzen die mit einer un-
terschiedlichen Ausrichtung am jeweiligen fahrbaren Ge-
rät angebracht sind koppelbar sind.
[0025] Gemäss einer weiteren Ausführungsform sind
die freien Enden von Stecker und Rüssel in Richtung der
Fügeachse mit einem Versatz zueinander angeordnet.
Dabei korrespondiert der Versatz mit einem Versatz in
Richtung der Fügeachse zwischen den freien Enden der
Steckeraufnahme und des Einlassstutzens am fahrbaren
Gerät.
[0026] Gemäss einer weiteren spezifischen Ausfüh-
rungsform ist am Stecker eine Verriegelungseinrichtung
angeordnet, zur elektro-mechanischen Verriegelung ei-
nes gekoppelten Zustands des Steckers mit der Stecke-
raufnahme, wobei die Zuführeinrichtung das Ventil der
Zuführleitung bei verriegeltem Stecker betätigbar macht.
Die Verriegelungsvorrichtung kann dabei einen Antrieb
aufweisen der dazu ausgestaltet ist Verriegelungsele-
mente bspw. Stifte in dafür vorgesehene Verriegelungs-
elementaufnahmen bspw. Ausnehmungen, die an der
Steckeraufnahme angeordnet sind, einzuführen. Dabei
ist die Verriegelungseinrichtung erst aktivierbar, wenn
der Stecker mit der Steckeraufnahme gekoppelt ist. Da-
durch kann erreicht werden, dass das Ventil zur Zufüh-
rung des Guts erst dann geöffnet werden kann, wenn der
Stecker mit der Steckeraufnahme gekoppelt und verrie-
gelt ist. Dadurch kann die Sicherheit dahingehend erhöht
werden, dass das Gut nur im gekoppelten Zustand zu-
geführt wird und dass kein unerwünschtes Entkoppeln
des Rüssels während der Zuführung des Guts auftritt.
Die Verriegelungseinrichtung und die Verriegelungsele-
mente können alternativ auch an der Steckeraufnahme

angeordnet sein, wobei dann die Verriegelungselement-
aufnahmen am Stecker angeordnet sind.
[0027] Gemäss einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Zuführeinrichtung ist die Bewegungsvor-
richtung dazu ausgebildet, die Zuführhalterung mit Ste-
cker und Rüssel teil- oder vollautomatisch in einem be-
schränkten Bewegungsmodus und einem unbeschränk-
ten Bewegungsmodus bewegbar zu machen, und die Zu-
führeinrichtung dazu konfiguriert den Stecker mit der Ste-
ckeraufnahme zu koppeln durch eine Bewegung des Ste-
ckers in eine Vorposition relativ zur Steckeraufnahme im
beschränkten Bewegungsmodus und eine lineare Füge-
bewegung des Steckers im unbeschränkten Bewe-
gungsmodus. Der beschränkte Bewegungsmodus be-
trifft dabei einen Bewegungsmodus, in welchem die Zu-
führhalterung mit stark reduzierter Dynamik und/oder
Kraft bewegt wird. Dabei kann für die maximal anwend-
bare Kraft zur Bewegung der Zuführhalterung ein
Schwellenwert festgesetzt sein. Dabei führt bspw. eine
Berührung eines bewegten Elements der Zuführeinrich-
tung zu einer Blockierung der Bewegungsvorrichtung,
sodass keine erhöhten Kräfte, d.h. Kräfte höher als der
gesetzte Schwellenwert, auf das berührende Objekt wir-
ken können. Folglich geht auch keine Gefahr für Benut-
zer, Mensch oder Tier beim autonomen Betrieb der Zu-
führeinrichtung aus. Der unbeschränkte Bewegungsmo-
dus betrifft dabei einen Bewegungsmodus, in welchem
die Zuführhalterung und somit der Stecker und der Rüs-
sel mit im Vergleich zum beschränkten Bewegungsmo-
dus erhöhter Kraft bewegt wird. Beispielsweise kann
dann die Kopplung des Steckers mit der Steckeraufnah-
me im unbeschränkten Bewegungsmodus erfolgen.
[0028] Gemäss einer spezifischen Ausführungsform
der Zuführeinrichtung weist die Bewegungsvorrichtung
eine Fügevorrichtung mit Linearantrieb auf, ist die Zu-
führhalterung mit der Fügevorrichtung verbunden, und
ist die Zuführeinrichtung dazu ausgestaltet basierend auf
einer durch den Linearantrieb im unbeschränkten Bewe-
gungsmodus bewirkten Bewegung den Stecker mit der
Steckeraufnahme und den Rüssel mit dem Einlassstut-
zen zu koppeln.
[0029] Gemäss einer weiteren spezifischen Ausfüh-
rungsform der Zuführeinrichtung ist das Erkennungssys-
tem an der Bewegungsvorrichtung angeordnet, weist ei-
ne Kamera auf und macht mittels Bilderkennungs- und
Auswertealgorithmik basierend auf mindestens zwei
elektrischen Steckeraufnahmekontaktelementen der
Steckeraufnahme als Erkennungsmerkmale die Position
und Ausrichtung der Steckeraufnahme ermittelbar.
[0030] Die Erfindung betrifft ebenso ein auf einer Fahr-
fläche fahrbares Gerät, das von einer beschriebenen Zu-
führeinrichtung mit einem durch eine Zuführleitung, ins-
besondere Rohrleitung, zuführbaren Gut speisbar ist.
Das fahrbare Gerät umfasst eine Steckeraufnahme, die
sich ausgehend vom freien Steckeraufnahmeende ent-
lang einer Steckeraufnahmeachse erstreckt und mit ei-
nem Stecker der Zuführeinrichtung durch eine lineare
Fügebewegung des Steckers entlang einer Fügeachse
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koppelbar ist. Die Steckeraufnahme umfasst mindestens
ein elektrisches Steckeraufnahmekontaktelement und
mindestens ein Erkennungsmerkmal für ein Erken-
nungssystem der Zuführeinrichtung. Das fahrbare Gerät
umfasst einen Einlassstutzen mit Einlassöffnung der sich
ausgehend von der Einlassöffnung entlang einer Ein-
lassstutzenachse erstreckt und mit dem Rüssel der Zu-
führeinrichtung koppelbar ist und eine Einlasshalterung.
Die Einlasshalterung hält die Steckeraufnahme (20) und
den Einlassstutzen (22) in relativ zueinander definierter
Position und Ausrichtung so, dass beim Koppeln der Ste-
ckeraufnahme (20) mit dem Stecker (4) der Einlassstut-
zen (22) mit dem Rüssel (5) koppelt. Die Einlasshalte-
rung ist so an dem fahrbaren Gerät angeordnet, dass die
Fügeachse (17) in Richtung der Fügebewegung (16) zu
einer Fahrfläche auf der das fahrbare Gerät steht hin
geneigt verläuft, insbesondere unter einem Neigungs-
winkel (19) im Bereich von 12° bis 32°. Das fahrbare
Gerät erkennt einen gekoppelten Zustand der Stecker-
aufnahme mit dem Stecker mittels elektrischem Stecke-
raufnahmekontaktelement und macht basierend darauf
die Betätigung eines Ventils einer Zuführleitung der Zu-
führeinrichtung durch das fahrbare Gerät veranlassbar.
[0031] Dabei hält die Einlasshalterung die Steckerauf-
nahme und den Einlassstutzen so, dass deren relativ zu-
einander definierte Position und Ausrichtung zu der re-
lativ zueinander definierten Position und Ausrichtung von
Stecker und Rüssel korrespondiert. Diese zueinander
korrespondierende relative Anordnung von Stecker,
Rüssel, Steckeraufnahme und Einlassstutzen bewirkt,
dass bei der Kopplung durch die Bewegung des Steckers
und des Rüssels, ein zeitgleiches Ineinandergreifen von
Stecker und Steckeraufnahme bzw. Rüssel und Einlass-
stutzen erfolgt. Dadurch wird es ermöglicht anhand eines
gekoppelten Zustandes des Steckers mit der Stecker-
aufnahme auf einen gekoppelten Zustand des Rüssels
mit dem Einlassstutzen zu schliessen. Ebenso ermög-
licht dies, dass sicherheitsrelevante Zustände, welche
bei der Kopplung des Steckers mit der Steckeraufnahme
erkennbar sind auch in Bezug auf die Kopplung von Rüs-
sel und Einlassstutzen gleichermassen sicherheitsrele-
vant sind.
[0032] Die Steckeraufnahme kann dabei mit dem An-
triebsenergiespeicher des fahrbaren Geräts verbunden
sein und auch eine kommunikative Verbindung mit der
Steuerung des fahrbaren Geräts aufweisen. Über eine
solche kommunikative Verbindung kann das fahrbare
Gerät bspw. einen gekoppelten Zustand der Steckerauf-
nahme mit dem Stecker erkennen. Ebenso kann es dem
fahrbaren Gerät dadurch möglich sein, im gekoppeltem
Zustand, das Ventil der Zuführleitung zu betätigen. Der
Bodenbehandlungsroboter kann ebenfalls eine Pegel-
sensorik aufweisen, die Pegelstände von Verbrauchsgut
bspw. Strom und/oder frischer Bodenbehandlungsflüs-
sigkeit der Steuerung anzeigt.
[0033] Der Einlassstutzen des fahrbaren Geräts ist mit
einem Vorratsbehälter für das zuführbare Gut verbunden
und kann gegebenenfalls auch eine oder mehrere Dich-

tungen aufweisen, welche eine dichtere bzw. form-
schlüssigere Kopplung von Rüssel und Einlassstutzen
ermöglicht.
[0034] Gemäss einer spezifischen Ausführungsform
des fahrbaren Geräts hält die Einlasshalterung die Ste-
ckeraufnahme und den Einlassstutzen mit paralleler
Ausrichtung der Steckeraufnahmeachse zur Einlassstut-
zenachse.
[0035] Gemäss einer weiteren spezifischen Ausfüh-
rungsform sind die freien Enden der Steckeraufnahme
und des Einlassstutzens in Richtung der Fügeachse mit
einem Versatz zueinander angeordnet, wobei der Ver-
satz mit einem Versatz in Richtung der Fügeachse zwi-
schen den freien Enden des Steckers und des Rüssels
an der Zuführeinrichtung korrespondiert. Dadurch kön-
nen konstruktiv bedingte Einschränkungen seitens des
fahrbaren Geräts durch die Anordnung von Stecker, Rüs-
sel, Steckeraufnahme und Einlassstutzen kompensiert
werden.
[0036] Gemäss einer weiteren spezifischen Ausfüh-
rungsform ist an der Steckeraufnahme mindestens ein
Verriegelungselement zu einer Verriegelungseinrich-
tung des Steckers der Zuführeinrichtung zur Verriege-
lung eines gekoppelten Zustands der Steckeraufnahme
mit dem Stecker angeordnet. Dabei ist das Ventil der
Zuführleitung durch das fahrbare Gerät bei verriegeltem
Stecker betätigbar.
[0037] Gemäss einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des fahrbaren Geräts kann dieses ein Boden-
behandlungsroboter sein. Der Bodenbehandlungsrobo-
ter kann dabei dazu ausgelegt sein im autonomen Be-
trieb, zumindest Teile der Fahrfläche mit frischer Boden-
behandlungsflüssigkeit bspw. Reinigungsflüssigkeit zu
behandeln, wobei die benutzte Bodenbehandlungsflüs-
sigkeit gegebenenfalls wieder von dem Bodenbehand-
lungsroboter aufgenommen bzw. aufgesogen wird. Ei-
nem solchen Bodenbehandlungsroboter kann dann au-
tonom von einer erfindungsgemässen Zuführeinrichtung
frische Bodenbehandlungsflüssigkeit und bspw. elektri-
scher Strom zugeführt werden.
[0038] Eine bevorzugte Form eines solchen Bodenbe-
handlungsroboters hat mindestens eine Bürste zur Bo-
denbehandlung, eine Reinigungsflüssigkeitszuführung
zur Zuführung der Reinigungsflüssigkeit aus einem Tank
zu der Bürste und somit zum Boden und eine dem feuch-
ten Bodenbereich zugeordnete Absauganordnung. Da-
bei ist für die Reinigungsflüssigkeit mindestens ein Tank
und mindestens eine Pumpe vorgesehen. Vorzugsweise
gibt es einen Tank für Reinigungsflüssigkeit, bzw. Was-
ser mit Reinigungsmittel, und einen Tank für das Reini-
gungsmittel, das dem Wasser zugegeben wird. Die An-
triebsvorrichtung umfasst mindestens eine Batterie und
mindestens einen Antriebsmotor. Die Steuerung umfasst
eine Anzeige- und Eingabeeinrichtung, vorzugsweise ei-
nen Touchscreen. Als Bodenbehandlungsroboter kön-
nen auch solche Bodenbehandlungsmaschinen angese-
hen werden, welche eine Bodenbehandlung im Freien
vornehmen und dazu ein fluidbasiertes Gut bzw. ein Gut
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mit Fliesseigenschaften verwenden, bspw. zur Düngung
oder Aussaat, oder ein solches Verbrauchen.
[0039] Die Erfindung betrifft ebenfalls ein System mit
einer Zuführeinrichtung und einem fahrbaren Gerät, wo-
bei das fahrbare Gerät von der Zuführeinrichtung mit ei-
nem durch die Zuführleitung, insbesondere Rohrleitung,
zuführbaren Gut speisbar ist und eine Pegelsensorik auf-
weist, die mindestens eine Pegelinformation des zuführ-
baren Guts bereitstellt, wobei bei einer bereitgestellten
Pegelinformation in einem vorgegebenen Bereich das
fahrbare Gerät autonom zur Zuführeinrichtung fahrbar
ist, wo der Stecker der Zuführeinrichtung zur Steckerauf-
nahme des fahrbaren Geräts hinbewegbar ist, mittels
Kopplung des Steckers mit der Steckeraufnahme der
Rüssel mit dem Einlassstutzen koppelt, und durch das
fahrbare Gerät basierend auf der Erkennung des gekop-
pelten Zustands der Steckeraufnahme mit dem Stecker
die Betätigung des Ventils der Zuführleitung veranlass-
bar ist. Gegebenenfalls wird auch nur eine aufladbare
Batterie bzw. ein Akku aufgeladen.
[0040] Das fahrerlos und autonom gesteuerte Gerät
kann beispielsweise der beschriebene Bodenbehand-
lungsroboter bzw. ein Bodenreinigungsroboter sein, dem
der Ort der Zuführeinrichtung bekannt ist. Die Pegelsen-
sorik kann diesem Bodenbehandlungsroboter den Füll-
stand der frischen Bodenbehandlungsflüssigkeit als Pe-
gelinformation anzeigen, wobei falls der angezeigte Pe-
gelestand in einem vorgegebenen Bereich liegt der Rei-
nigungsroboter autonom zu der Zuführeinrichtung steu-
ert. Befindet sich der Bodenbehandlungsroboter bei der
Zuführeinrichtung dann kann der Bodenbehandlungsro-
boter bspw. über eine kabellose kommunikative Verbin-
dung zu der Zuführeinrichtung dieser seinen Standort
bzw. seine Anwesenheit mitteilen. Daraufhin kann durch
die Bewegungsvorrichtung der Zuführeinrichtung der
Stecker und der Rüssel zu dem Bodenbehandlungsro-
boter hinbewegt werden und basierend auf der ermittel-
ten Position und Ausrichtung der Steckeraufnahme der
Stecker mit der Steckeraufnahme und der Rüssel mit
dem Einlassstutzen gekoppelt werden. Nach Erkennung
des gekoppelten Zustands des Steckers mit der Stecke-
raufnahme kann das Ventil der Zuführleitung durch die
Zuführeinrichtung betätigbar gemacht werden und die
Betätigung des Ventils durch den Bodenbehandlungsro-
boter erflogen. Dadurch wird der Bodenbehandlungsro-
boter bzw. der Reinigungsroboter mit dem zuführbaren
Gut bspw. frischer Bodenbehandlungsflüssigkeit bzw.
Reinigungsflüssigkeit und/oder mit Strom gespiesen. Die
zuzuführende Menge kann dabei mittels der Pegelsen-
sorik bzw. basierend auf der Pegelinformation bestimmt
und überwacht werden. Der Bodenbehandlungroboter
kann vorteilhafterweise dazu ausgelegt sein, vorgängig
zur Speisung die verbrauchte Bodenbehandlungsflüs-
sigkeit abzulassen.
[0041] Gemäss einem alternativen Konzept kann der
Stecker anstelle der Steckeraufnahme treten und die
Steckeraufnahme anstelle des Steckers, d.h. Stecker
und Steckeraufnahme getauscht angeordnet und ver-

wendet werden.

- BESCHREIBUNG DER FIGUREN -

[0042] Rein beispielhaft sind bevorzugte Ausführungs-
formen der Zuführeinrichtung, des fahrbaren Geräts und
des Systems nachfolgend mit Bezug zu den angeführten
Figuren beschrieben. Dabei zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung eines Sys-
tems mit einer Zuführeinrichtung und einem fahrba-
ren Gerät in Form eines Reinigungsroboters;

Figur 2 in einem Auszug aus Figur 1 eine vergrös-
serte perspektivische Darstellung eines Teils der Zu-
führeinrichtung und des fahrbaren Geräts;

Figur 3 eine perspektivische Darstellung eines Ste-
ckers mit Halterung;

Figur 4 eine Frontalansicht des Steckers mit Halte-
rung der Figur 3;

Figur 5 eine Seitenansicht des Steckers mit Halte-
rung der Figur 2 bzw. 3 mit einer Zuführleitung und
einem Rüssel;

Figur 6 eine Seitenansicht des Systems der Figur 1;

Figur 7 in einem Auszug aus Figur 6 eine vergrös-
serte Seitenansicht eines gekoppelten Zustands von
Stecker, Steckeraufnahme, Rüssel und Einlassstut-
zen mit einer Fügevorrichtung und einem Erken-
nungssystem; und

Figur 8 eine Frontalansicht einer Steckeraufnahme,
eines Einlassstutzens und einer Einlasshalterung.

- DETAILLIERTE BESCHREIBUNG ANHAND VON 
AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN -

[0043] Figur 1 zeigt als Beispiel ein System mit einer
Zuführeinrichtung 1 zur Speisung eines fahrbaren Geräts
2 in Form eines Bodenbehandlungsroboters, der dazu
ausgelegt ist den Boden mit einer Reinigungsflüssigkeit
zu reinigen und die dazu ausgebrachte Reinigungsflüs-
sigkeit wieder aufzusaugen. Der Bodenbehandlungsro-
boter 2 hat zwei Antriebsräder 31, zwei schwenkbare
Stützräder, eine Antriebsvorrichtung mit je einem Motor
pro Antriebsrad 31 und eine Steuerung 36 mit einer An-
zeige- und Eingabeeinrichtung 34 in der Form eines
Touchscreens. Der Bodenbehandlungsroboter 2 um-
fasst zwei um seitlich versetzt angeordnete vertikale Ach-
sen drehende auswechselbare Reinigungsbürsten 35
oder Pads. Die Bürsten 35 werden von einem Bürsten-
antrieb in Drehung versetzt. Mit einer nicht dargestellten
Reinigungsflüssigkeitszuführung wird im Bereich der
Bürsten mit einer Pumpe Reinigungsflüssigkeit aus ei-
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nem ersten Tank zugeführt. Aus einem zweiten Tank
kann Reinigungsmittel in die Reinigungsflüssigkeit ein-
gebracht werden. Nach der Bodenbehandlung durch die
Bürsten 35 wird die auf dem Boden zurückbleibende Rei-
nigungsflüssigkeit von einer Absauganordnung 30 abge-
saugt und dem ersten Tank zugeführt. Die elektrische
Energie aller elektrisch betriebenen Komponenten
stammt von mindestens einer aufladbaren Batterie 26,
die über die Steckeraufnahme 20 und den Stecker 4 mit
elektrischem Strom speisbar ist. Die Absauganordnung
30 ist vorzugsweise über eine Nachführverbindung et-
was schwenkbar am Fahrgestell angeordnet, so dass die
Absauganordnung 30 auch bei Kurvenfahrten immer
dem feuchten Bodenbereich zugeordnet ist. Weil die
Bürsten 35 bezüglich einer zentralen Achse in Fahrrich-
tung des Bodenbehandlungsroboters etwas auf eine Sei-
te versetzt angeordnet sind, erfolgt die Reinigung auf die-
ser Seite im Wesentlichen bis in den Bereich mit dem
Antriebsrad 31. Damit die Antriebswirkung des Antriebs-
rads 31 von der Reinigungsflüssikeit nicht beeinträchtigt
wird, lenkt ein Abstreifer die Reinigungsflüssigkeit gegen
das Zentrum des Bodenbehandlungsroboters ab. Damit
auch Hindernisse oder Bodenberandungen erfasst wer-
den, werden vorzugsweise Sensoren für die Hindernis-
erkennung eingesetzt. In der dargestellten Ausführungs-
form sind mehrere Ultraschallsensoren 33 im vorderen
Bereich des Gehäuses angeordnet, wobei die Anord-
nung der Ultraschallsensoren auf zwei verschiedenen
Höhen eine gute Erfassung von Hindernissen gewähr-
leistet. Mit zwei je seitlich vorne angeordneten, gegen
den Boden gerichteten Infrarotsensoren 32 werden Hin-
dernisse im Boden, insbesondere Stufen, erfasst. Zur
Hinderniserkennung ist auch mindestens ein Kontakt-
sensor in der Form eines Auslenkungssensors vorgese-
hen, welcher zwischen dem Fahrgestell und einem in
Fahrrichtung vorne liegenden Gehäusebereich angeord-
net ist. Wenn nun ein Hindernis mit dem vorne liegenden
Gehäusebereich in Kontakt kommt, wird der Gehäuse-
bereich vom Hindernis relativ zum Fahrgestell ausge-
lenkt, was der Auslenkungssensor erfasst.
[0044] Die in Figur 1 dargestellte Bewegungsvorrich-
tung 7 umfasst eine fix installierbare Basisplatte 14, die
bspw. an einer Wand oder wie gezeigt an einer Säulen-
profilkonstruktion 29 montierbar ist. Die Basisplatte 14
hat Führungsschienen 9 in welchen ein erstes Drehge-
lenk höhenverstellbar geführt wird. Über dieses erste
Drehgelenk ist ein erstes Armsegment 7a der Bewe-
gungsvorrichtung mit der Basisplatte so verbunden, dass
das Armsegment 7a höhenverstellbar ist und in einer ho-
rizontalen Ebene um die Drehachse des Drehgelenks
schwenkbar ist. An dem ersten Armsegment 7a ist über
ein zweites Drehgelenkt ein weiteres Armsegment 7b der
Bewegungsvorrichtung angebracht, wobei das zweite
Armsegment 7b wiederum in einer horizontalen Ebene
um die Drehachse des zweiten Drehgelenks schwenkbar
ist. An der freien Extremität des zweiten Armsegments
7b befindet sich ein drittes Drehgelenk über welches die
Zuführhalterung 6 mit der Bewegungsvorrichtung ver-

bunden ist. Das dritte Drehgelenk stellt dabei zumindest
eine Neigbarkeit der Zuführhalterung 6 zu der Fahrfläche
18 des fahrbaren Geräts 2 hin bereit. Die in Figur 1 ge-
zeigte Ausführungsform der Bewegungsvorrichtung 7,
weist eine Fügevorrichtung 15 mit Linearantrieb auf. Da-
bei ist der Stecker 4 über die Zuführhalterung 6 mit der
Fügevorrichtung 15 verbunden. Das Erkennungssystem
8 ist an der Fügevorrichtung 15 angebracht, wobei das
Erkennungssichtfeld 41 des Erkennungssystems in
Richtung der Fügebewegung 16 ausgerichtet ist. Die Zu-
führeinrichtung hat zudem eine Steuerung, die mit An-
triebseinheiten der Bewegungsvorrichtungen verbunden
ist. Dabei stellen die Antriebseinheiten der Bewegungs-
vorrichtung die Bewegbarkeit der Zuführhalterung und
somit des Steckers und des Rüssels bereit. Die Steue-
rung ist ebenfalls mit dem Erkennungssystem 8 verbun-
den, sodass die Kopplung des Steckers 4 mit einer Ste-
ckeraufnahme 20 eines fahrbaren Geräts automatisch
ausführbar ist.
[0045] Figur 2 zeigt in einer vergrösserten Ansicht ei-
nen Auszug aus Figur 1. An dem freien Ende 37 des
zweiten Armsegments 7b ist über das dritte Drehgelenk
die Fügevorrichtung 15 mit Linearantrieb mit der Bewe-
gungsvorrichtung 7 verbunden. Die Zuführhalterung 6 ist
mit der Fügevorrichtung verbunden und hält den Stecker
4 und den Rüssel 5 in relativ zueinander definierter Po-
sition und Ausrichtung. Durch die Bewegungsvorrichtung
ist die Zuführhalterung 6 zum Boden hin neigbar. Der
Stecker 4 ist über ein Stromkabel 38 mit einer Strom-
quelle verbunden.
[0046] Die Figuren 3, 4 und 5 zeigen eine Ausführungs-
form des Steckers 4, des Rüssels 5 und der Zuführhal-
terung 6. Der Stecker 4 weist dabei mindestens ein elek-
trisches Steckerkontaktelement 9 auf und erstreckt sich
zum freien Steckerende hin entlang einer Steckerachse
10. Das elektrische Kontaktelement ist typischerweise
stiftförmig ausgebildet und kann zusätzlich mit einer hül-
senförmigen Schutzvorrichtung umgeben sein welche
zum freien Ende des Steckers hin offen ist. Die lineare
Fügebewegung 16 zur Kopplung des Steckers mit der
Steckeraufnahme ist durch die Führungswandung 39
des Steckers mitbestimmt. An der Führungswandung 39
angeordnet weist der Stecker 4 Verriegelungselemente
11 zu einer Verriegelungseinrichtung des Steckers auf,
die ein Verriegeln eines gekoppelten Zustandes ermög-
lichen. Der Rüssel 5 erstreckt sich zum freien Rüsselen-
de hin entlang einer Rüsselachse 12. Die Zuführalterung
6 ist dazu ausgestaltet den Rüssel 5 und den Stecker 4
in relativ zueinander definierter Position und Ausrichtung
zu halten. Die in Figur 2 gezeigte Ausführungsform der
Zuführhalterung hält den Stecker und den Rüssel in einer
Ebene senkreckt zur Steckerachse beabstandet zuein-
ander und so, dass die Steckerachse 10 parallel zur Rüs-
selachse 12 verläuft. Die gezeigte Halterung umfasst ein
erstes Halteteil 6a, welches mit der Fügevorrichtung 15
verbindbar ist und den Stecker 4 hält, ein zweites Halteteil
6c, das rohrförmig ausgebildet ist und der Aufnahme des
Rüssels, der an der Zuführleitung angeordnet ist, dient
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und ein drittes Halteteil 6b, das einen Verbindungssteg
bildet, der das erste und das zweite Halteteil miteinander
so verbindet, dass der Stecker und der Rüssel relativ
zueinander in definierter Position und Ausrichtung ge-
halten werden. Der Abstand 13 ist dabei abgestimmt auf
die Dimensionierung der zum Stecker korrespondieren-
den Steckeraufnahme und des Einlassstutzens. Dabei
gibt es in Richtung der Fügeachse keinen Versatz zwi-
schen dem freien Steckerende und dem Freien Rüsse-
lende. Vorzugsweise ist das Ventil der Zuführleitung im
Bereich des zweiten Halteteils 6c angeordnet und über
eine Steuerleitung die durch das dritte Halteteil 6b ver-
läuft mit der Steuerung der Bewegungsvorrichtung ver-
bunden.
[0047] Figur 6 zeigt ein auf einer Fahrfläche 18 fahr-
bares Gerät 2, in Form eines Bodenbehandlungsrobo-
ters, das von einer Zuführeinrichtung 1 gemäss der Er-
findung mit einem durch eine Zuführleitung 3 zuführbaren
Gut speisbar ist. Dabei weist das fahrbare Gerät eine
Steckeraufnahme 20 auf, die sich ausgehend vom freien
Steckeraufnahmeende entlang der Steckeraufnahme-
achse 21 erstreckt und mit dem Stecker 4 durch eine
lineare Fügebewegung 16 des Steckers 4 entlang einer
Fügeachse 17 koppelbar ist. Die Steckeraufnahme 20
der in Figur 6 gezeigten Ausführungsform des fahrbaren
Geräts 2 ist über ein Ladekabel 25 mit der aufladbaren
Batterie 26 des fahrbaren Geräts verbunden. Ebenso ist
die Steckeraufnahme 20 mit der Steuerung des fahrba-
ren Geräts verbunden. Das fahrbare Gerät hat einen Ein-
lassstutzen 22 mit einer Einlassöffnung der sich ausge-
hend von der Einlassöffnung entlang einer Einlassstut-
zenachse 23 erstreckts und mit dem Rüssel 6 koppelbar
ist. Der Einlassstutzen ist über eine schlauch- bzw. rohr-
förmige Verbindung 40 mit einem Tank für frische Bo-
denbehandlungsflüssigkeit verbunden. Die in Figur 6 ge-
zeigte Ausführungsform der Einlasshalterung 24 hält die
Steckeraufnahme 20 und den Einlassstutzen 22 in einer
Ebene senkreckt zur Steckeraufnahmeachse 21 beab-
standet zueinander und so, dass die Steckeraufnahme-
achse 21 parallel zur Einlassstutzenachse 23 verläuft.
Dabei ist die Einlasshalterung 24 so am fahrbaren Gerät
angeordnet, dass die Fügeachse 17 zur Fahrfläche 18
hin geneigt verläuft unter einem Neigungswinkel 19 von
um die 22°. An der Fügevorrichtung 15 ist ein Erken-
nungssystem 8 angeordnet. Das Erkennungssystem hat
eine Kamera mit einem Erkennungssichtfeld 41 das in
Richtung der Fügebewegung ausgerichtet ist.
[0048] Figur 8 zeigt eine Ausführungsform der Stecke-
raufnahme 20, des Einfüllstutzens 22 und der Einlass-
halterung 24. Die Steckeraufnahme weist mindestens
ein elektrisches Steckeraufnahmekontaktelement 27
auf. Ebenso weist die Steckeraufnahme mindestens
zwei Erkennungsmerkmale 28 für das Erkennungssys-
tem 8 der Zuführeinrichtung 1 auf. Dient das Steckerauf-
nahmekontaktelement 27 als Erkennungsmerkmal 28,
dann machen die Kanten des Lochs des Steckeraufnah-
mekontaktelements eine Ausrichtung der Steckerauf-
nahme für das Erkennungssystem 8 erkennbar.

Patentansprüche

1. Zuführeinrichtung (1) zur Speisung eines auf einer
Fahrfläche fahrbaren Geräts (2) mit einem durch ei-
ne Zuführleitung (3), insbesondere Rohrleitung, zu-
führbaren Gut, mit

+ einem Stecker (4) mit mindestens einem elek-
trischen Steckerkontaktelement (9), der sich
zum freien Steckerende hin entlang einer Ste-
ckerachse (10) erstreckt und mit einer Stecker-
aufnahme (20) des fahrbaren Geräts (2) durch
eine lineare Fügebewegung (16) koppelbar ist,
und
+ einer Zuführleitung (3) mit einem Ventil,

wobei die Zuführeinrichtung (1) einen gekoppelten
Zustand des Steckers (4) mit der Steckeraufnahme
mittels elektrischem Steckerkontaktelement erkennt
und basierend darauf das Ventil der Zuführleitung
(3) betätigbar macht,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zuführeinrichtung (1) einen Rüssel (5), eine Zu-
führhalterung (6), eine Bewegungsvorrichtung (7)
und ein Erkennungssystem (8) aufweist, wobei

+ der Rüssel (5) an der Zuführleitung (3) ange-
ordnet ist und zum freien Rüsselende hin ent-
lang einer Rüsselachse (12) verläuft und mit ei-
nem Einlassstutzen (22) des fahrbaren Geräts
(2) koppelbar ist,
+ die Zuführhalterung (6) den Rüssel (5) und den
Stecker (4) in relativ zueinander definierter Po-
sition und Ausrichtung so hält, dass beim Kop-
peln des Steckers (4) mit der Steckeraufnahme
(20) der Rüssel (5) mit dem Einlassstutzen (22)
koppelt,
+ die Bewegungsvorrichtung (7) die Zuführhal-
terung (6) mit Stecker (4) und Rüssel (5) zumin-
dest höhenverstellbar (9) und in Richtung der
Fügebewegung (16) entlang einer Fügeachse
(17) bewegbar macht,
+ das Erkennungssystem (8) dazu konfiguriert
ist eine Position und Ausrichtung der Stecker-
aufnahme (20) basierend auf Erkennungsmerk-
malen (28) der Steckeraufnahme (20) zu ermit-
teln, und
+ die Zuführeinrichtung (1) dazu ausgelegt ist
basierend auf der ermittelten Position und Aus-
richtung der Steckeraufnahme (20) den Stecker
(4) durch eine lineare Fügebewegung (16) ent-
lang der Fügeachse (17) mit der Steckeraufnah-
me (20) und dadurch den Rüssel (5) mit dem
Einlassstutzen (22) zu koppeln.

2. Zuführeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zuführhalterung (6) den
Rüssel (5) und den Stecker (4) mit paralleler Aus-
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richtung der Rüsselachse (12) zur Steckerachse
(10) hält.

3. Zuführeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Fügeachse
(17) in Richtung der Fügebewegung (16) zur Fahr-
fläche (18) des fahrbaren Geräts (2) hin geneigt ver-
läuft, insbesondere unter einem Neigungswinkel
(19) im Bereich von 12° bis 32°.

4. Zuführeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuführein-
richtung (1) dazu konfiguriert ist die Fügeachse (17)
basierend auf der ermittelten Position und Ausrich-
tung der Steckeraufnahme (20) zu bestimmen und
die Bewegungsvorrichtung (1) dazu ausgelegt ist die
Zuführhalterung (6) mit Stecker (4) und Rüssel (5)
entlang der bestimmten Fügeachse (17) bewegbar
zu machen.

5. Zuführeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die freien Enden
von Stecker (4) und Rüssel (5) in Richtung der Fü-
geachse (17) mit einem Versatz zueinander ange-
ordnet sind, wobei der Versatz mit einem Versatz in
Richtung der Fügeachse (17) zwischen den freien
Enden der Steckeraufnahme (20) und des Einlass-
stutzens (22) am fahrbaren Gerät (2) korrespondiert.

6. Zuführeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass am Stecker eine
Verriegelungseinrichtung angeordnet ist, zur elek-
tro-mechanischen Verriegelung eines gekoppelten
Zustands des Steckers (4) mit der Steckeraufnahme
(20), wobei die Zuführeinrichtung (1) das Ventil der
Zuführleitung (3) bei verriegeltem Stecker betätigbar
macht.

7. Zuführeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass

+ die Bewegungsvorrichtung (7) dazu ausgebil-
det ist die Zuführhalterung (6) mit Stecker (4)
und Rüssel (5) teil- oder vollautomatisch in ei-
nem beschränkten Bewegungsmodus und ei-
nem unbeschränkten Bewegungsmodus be-
wegbar zu machen, und
+ die Zuführeinrichtung (1) dazu konfiguriert ist
den Stecker (4) mit der Steckeraufnahme (20)
zu koppeln durch

+ eine Bewegung des Steckers (4) in eine
Vorposition relativ zur Steckeraufnahme
(20) im beschränkten Bewegungsmodus
und
+ eine lineare Fügebewegung (16) des Ste-
ckers (4) im unbeschränkten Bewegungs-
modus.

8. Zuführeinrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bewegungsvorrichtung (7)
eine Fügevorrichtung (15) mit Linearantrieb auf-
weist, die Zuführhalterung (6) mit der Fügevorrich-
tung (15) verbunden ist, und die Zuführeinrichtung
(1) dazu ausgestaltet ist basierend auf einer durch
den Linearantrieb im unbeschränkten Bewegungs-
modus bewirkten Bewegung den Stecker (4) mit der
Steckeraufnahme (20) und den Rüssel (5) mit dem
Einlassstutzen (22) zu koppeln.

9. Zuführeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, wobei das Erkennungssystem (8) an der Bewe-
gungsvorrichtung (7) angeordnet ist, eine Kamera
aufweist und mittels Bilderkennungs- und Auswer-
tealgorithmik basierend auf mindestens zwei elektri-
schen Steckeraufnahmekontaktelementen (27) der
Steckeraufnahme (20) als Erkennungsmerkmale
(28) die Position und Ausrichtung der Steckerauf-
nahme (20) ermittelbar macht.

10. Fahrbares Gerät (2), das von einer Zuführeinrich-
tung (1) mit einem durch eine Zuführleitung (3), ins-
besondere Rohrleitung, zuführbaren Gut speisbar
ist, mit

o einer Steckeraufnahme (20), die sich ausge-
hend vom freien Steckeraufnahmeende entlang
einer Steckeraufnahmeachse (21) erstreckt und
mit einem Stecker (4) der Zuführeinrichtung (1)
durch eine lineare Fügebewegung (16) des Ste-
ckers (4) entlang einer Fügeachse (17) koppel-
bar ist, und mindestens ein elektrisches Stecke-
raufnahmekontaktelement und mindestens ein
Erkennungsmerkmal für ein Erkennungssystem
der Zuführeinrichtung (1) aufweist, und
+ einem Einlassstutzen (22) mit Einlassöffnung
der sich ausgehend von der Einlassöffnung ent-
lang einer Einlassstutzenachse (23) erstreckt
und mit dem Rüssel (5) der Zuführeinrichtung
(1) koppelbar ist, und
+ einer Einlasshalterung (24), welche

+ die Steckeraufnahme (20) und den Ein-
lassstutzen (22) in relativ zueinander defi-
nierter Position und Ausrichtung so hält,
dass beim Koppeln der Steckeraufnahme
(20) mit dem Stecker (4) der Einlassstutzen
(22) mit dem Rüssel (5) koppelt, und
+ an dem fahrbaren Gerät (2) so angeordnet
ist, dass die Fügeachse (17) in Richtung der
Fügebewegung (16) zu einer Fahrfläche auf
der das fahrbare Gerät steht hin geneigt ver-
läuft, insbesondere unter einem Neigungs-
winkel (19) im Bereich von 12° bis 32°,

wobei das fahrbare Gerät (2) einen gekoppelten Zu-
stand der Steckeraufnahme (20) mit dem Stecker
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(4) mittels elektrischem Steckeraufnahmekontakte-
lement erkennt und basierend darauf die Betätigung
eines Ventils einer Zuführleitung (3) der Zuführein-
richtung (1) durch das fahrbare Gerät (2) veranlass-
bar ist.

11. Fahrbares Gerät nach Anspruch 10, wobei die Ein-
lasshalterung (24) die Steckeraufnahme (20) und
den Einlassstutzen (22) mit paralleler Ausrichtung
der Steckeraufnahmeachse (21) zur Einlassstutzen-
achse (23) hält.

12. Fahrbares Gerät nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die freien Enden der Stecker-
aufnahme (20) und des Einlassstutzens (22) in Rich-
tung der Fügeachse (17) mit einem Versatz zuein-
ander angeordnet sind, wobei der Versatz mit einem
Versatz in Richtung der Fügeachse (17) zwischen
den freien Enden des Steckers (4) und des Rüssels
(5) an der Zuführeinrichtung (1) korrespondiert.

13. Fahrbares Gerät nach einem der Ansprüche 10 bis
12, wobei an der Steckeraufnahme (20) mindestens
ein Verriegelungselement zu einer Verriegelungs-
einrichtung des Steckers (4) der Zuführeinrichtung
(1) zur Verriegelung eines gekoppelten Zustands der
Steckeraufnahme (20) mit dem Stecker (4) angeord-
net ist und das Ventil der Zuführleitung (3) durch das
fahrbare Gerät (2) bei verriegeltem Stecker betätig-
bar ist.

14. Fahrbares Gerät nach einem der Ansprüche 10 bis
13, wobei das fahrbare Gerät (2) ein Bodenbehand-
lungsroboter ist.

15. System mit einer Zuführeinrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 9 und einem fahrbaren Gerät
(2) nach einem der Ansprüche 10 bis 14, wobei das
fahrbare Gerät (2) von der Zuführeinrichtung (1) mit
einem durch die Zuführleitung (3) zuführbaren Gut
speisbar ist und eine Pegelsensorik aufweist, die
mindestens eine Pegelinformation des zuführbaren
Guts bereitstellt, wobei bei einer bereitgestellten Pe-
gelinformation in einem vorgegebenen Bereich das
fahrbare Gerät (2) autonom zur Zuführeinrichtung
(1) fahrbar ist, wo

+ der Stecker (4) der Zuführeinrichtung (1) zur
Steckeraufnahme (20) des fahrbaren Geräts (2)
hinbewegbar ist,
+ mittels Kopplung des Steckers (4) mit der Ste-
ckeraufnahme (20) der Rüssel (5) mit dem Ein-
lassstutzen (22) koppelt, und
+ durch das fahrbare Gerät (2) basierend auf der
Erkennung des gekoppelten Zustands der Ste-
ckeraufnahme (20) mit dem Stecker (4) die Be-
tätigung des Ventils der Zuführleitung (3) veran-
lassbar ist.
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